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Marktgemeinde Stainz 
Bebauungsplan Grünbaumgartenweg [OT Wald ob Stainz] 

Verordnungsentwurf 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Stainz mit der Bezeichnung „Grünbaumgartenweg [OT Wald ob Stainz]“.  
Gemäß § 40 (6) Z.2 des Stmk. ROG 2010 wird der Entwurf des gegenständlichen Bebauungsplanes (Stand der 
Ausfertigung: 08.02.2024, GZ: 22 BP ST 001) einschließlich der zeichnerischen Darstellung (Rechtsplan) im 
Gemeindeamt der Marktgemeinde Stainz innerhalb der Frist von __________ bis __________ angehört. 
 

§ 1 Verfasser, Rechtsgrundlagen, Kataster, Geltungsbereich, Teilbereiche 

 Verfasser des gegenständlichen Bebauungsplanes ist die ANKO ZT GmbH, Mariahilferstraße 20, 8020 Graz, GZ: 
22 BP ST 001, Stand der Ausfertigung: 08.02.2024. Die zeichnerische Darstellung (Rechtsplan) des Bebauungs-
planes im Maßstab M 1:500, verfasst von der ANKO ZT GmbH, GZ: 22 BP ST 001, mit Stand der Ausfertigung: 
08.02.2024 bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung und stellt gesondert den Geltungsbereich 
dar. 
 

 § 41 (1) Z.1 lit b) und lit. c) Stmk. ROG 2010 – Flächenwidmung und Ausnutzbarkeit der Grundflächen:  
Die gegenständlichen Grundstücke1 Nr. 554 (Teilfl.), 543 (Teilfl.), 614 (Teilfl.), 550 (Teilfl.) und 551 (Teilfl.), alle 
KG 61246 Wald, sind gem. geltendem 1. Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Stainz als Aufschließungs-
gebiet für Bauland – Dorfgebiet (DO(63)) mit einem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,4 fest-
gelegt. Für die gegenständlichen Grundstücke ist gem. Bebauungsplanzonierungsplan zum geltenden 1. Flä-
chenwidmungsplan ein Bebauungsplan erforderlich. 

 
 § 41 (1) Z.1 lit. d)  iVm § 41 (1) Z.2 lit. a) Stmk. ROG 2010 – Grundstücksgrenzen, Kataster, Geltungsbereich: 

Der Geltungsbereich umfasst die Grdste. Nr. 554, 543, 614, 550 und 551 (jeweils Teilflächen)1, alle KG 61246 
Wald, im Gesamtflächenausmaß von 7.824 m² (gem. digitaler Flächenermittlung ohne vermessungstechni-
scher Genauigkeit) und ist in der zeichnerischen Darstellung (Rechtsplan) gesondert ausgewiesen. 
 

 § 41 (1) Z.2 lit. a) Stmk. ROG 2010 – Abgrenzung von Teilbereichen: 
Sämtliche Flächen des Geltungsbereiches sind gem. zeichnerischer Darstellung (Rechtsplan) einem der nach-
folgend aufgelisteten Teilbereiche zugeordnet und werden diese Teilbereiche teilweise, wie folgt, in Ihrer Nut-
zung beschränkt:  
 

Z.1 Bebaubare Bereiche (begrenzt durch Baugrenzlinien)  
 
Z.2 Innere Verkehrserschließungsflächen: Innerhalb der in der zeichnerischen Darstellung (Rechts-

plan) festgelegten inneren Verkehrserschließungsflächen ist ausschließlich die Errichtung von 
befestigten Wegen zulässig. Die Errichtung von sonstigen baulichen Anlagen gem. § 4 Z.13 
Stmk. BauG 1995 ist ausgeschlossen. 

 
1  Die Grundstücke Nr. 543, 614, 550 und 551 sind mit ca. 400 m² aufgrund der vorgenommenen Vermessung gem. § 22 (2) Z.3 Stmk. BauG 

1995 (vgl. Vermessung vom 07.07.2022, GZ: 4329M/22, Verfasser: GEO4 ZT GmbH, vgl. Beilage Nr. 3.5), welche bereits Teil des aktuellen 
Katasterstandes ist, sind nunmehr Teil des Geltungsbereiches, da dieser durch die festgelegte Baulandzonierung gem. Flächenwidmungs-
plan Nr. 1.00 definiert ist und zum Zeitpunkt der Erstellung des Flächenwidmungsplan diese Anpassung noch nicht vorlag. 
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Z.3 Freiflächen: Innerhalb der in der zeichnerischen Darstellung (Rechtsplan) festgelegten Freiflä-
chen ist ausschließlich die Errichtung von Einfriedungen, Gartenhütten bis zu max. 8 m² Brutto-
geschoßfläche, Schwimmbecken bis zu 100 m³ Volumen, Gehwegen, Spielgeräten, Sitzgelegen-
heiten, Beleuchtungsanlagen und von Anlagen für die Oberflächenentwässerung zulässig. Die 
Errichtung von sonstigen baulichen Anlagen gem. § 4 Z.13 Stmk. BauG 1995 ist ausgeschlos-
sen. 
 

Z.4 Kombinationsflächen: Innerhalb der in der zeichnerischen Darstellung (Rechtsplan) festgeleg-
ten Kombinationsflächen ist ausschließlich die Errichtung von technischen Infrastruktureinrich-
tungen (Müllsammelstellen, Beleuchtung, Ladestationen von E-Fahrzeugen) sowie von nicht 
überdachten Abstellflächen für Kfz zulässig. Die Errichtung von sonstigen baulichen Anlagen 
gem. § 4 Z.13 Stmk. BauG 1995  ist ausgeschlossen. 

 

§ 2 Erschließung und Verkehr, Grünraumgestaltung 

(1) § 41 (1) Z.2 lit. b) Stmk. ROG 2010 - Verkehrsfläche der Gemeinde: 
Die verkehrstechnische äußere Anbindung hat gem. zeichnerischer Darstellung (Rechtsplan) aus südlicher 
Richtung über die bestehende öffentliche Verkehrsfläche mit der Bezeichnung „Grünbaumgartenweg“, betref-
fend das Grdst. Nr. 1414/9, KG 61246 Wald, zu erfolgen. 
 

(2) § 41 (1) Z.2 lit. c) Stmk. ROG 2010 - ruhender Verkehr: 
Abstellflächen (ruhender Verkehr) für Kfz sind ausschließlich innerhalb der in der zeichnerischen Darstellung 
(Rechtsplan) festgelegten Kombinationsflächen (nicht überdacht) oder bebaubaren Bereiche zu errichten. 
 

(3) § 41 (1) Z.2 lit. d) Stmk. ROG 2010 - Freiflächen und Grünanlagen: 
Sämtliche nicht bebaute bzw. versiegelten Flächen sind dauerhaft zu begrünen. Bepflanzungs- und Bestü-
ckungsmaßnahmen sind innerhalb des Planungsgebietes nur mit heimischen und standortgerechten Gewäch-
sen durchzuführen. Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Die im Erläuterungsbericht unter 2.3 genannten Pflan-
zen sind unzulässig. 
 

(4) § 41 (1) Z.2 lit. e) Stmk. ROG 2010 - private Verkehrsflächen: 
Die interne (private) verkehrstechnische Erschließung hat über die in der zeichnerischen Darstellung (Rechts-
plan) festgelegten inneren Verkehrserschließungsflächen zu erfolgen. 
 

§ 3 Bebauungsweise, Baumassen, deren Höhenentwicklung, Verteilung und Abstände, bau-
liche Ausnutzbarkeit 

(1) § 41 (1) Z.2 lit f) Stmk. ROG 2010 – Bebauungsweise: 
Es wird die offene Bebauungsweise und die mögliche Kuppelung über Nebengebäude2 gem. zeichnerischer 
Darstellung / Rechtsplan vorgeschrieben.  
 

(2) § 41 (1) Z.2 lit g) Stmk. ROG 2010 – Höhenentwicklung der Gebäude: 
Die max. zulässige Gesamthöhe der Gebäude gem. § 4 Z.33 Stmk. BauG 1995 wird mit 9,0 m festgelegt.  
 

 
2  Dies schließt eine allfällige Kuppelung betreffend den bebaubaren Bereich Nr. 5 bei möglicher Baulanderweiterung ein. 
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(3) § 41 (1) Z.2 lit h) Stmk. ROG 2010 – Mindestabstand zu öffentlichen Verkehrsflächen: 
Für Abstände von Gebäuden und baulichen Anlagen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen (hier: Grünbaum-
gartenweg betreffend das Grdst. Nr. 1414/9, KG 61246 Wald) sind die Bestimmungen des § 24 Stmk. Landes-
straßenverwaltungsgesetzes 1964 heranzuziehen. Bei Unterschreitung der vorgesehenen Maße ist von der Ge-
meinde gegebenenfalls eine Ausnahmegenehmigung zu erzielen.  
 

(4) § 41 (1) Z.2 lit i) Stmk. ROG 2010 – bauliche Ausnutzbarkeit der Flächen: 
Z.1 Der Bebauungsdichterahmen wird gem. § 1 (2) des gegenständlichen Wortlautes mit 0,2-0,4 

festgelegt.  
 

Z.2 Der Bebauungsgrad wird gem. § 4 Z.17 Stmk. BauG 1995 mit max. 0,4 festgelegt. 
 
Z.3 Der Grad der Bodenversiegelung wird gem. § 4 Z. 18a Stmk. BauG 1995 mit max. 0,4 festgelegt. 

 

§ 4 Verkehrsflächen 

(1) § 41 (2) Z.1 Stmk. ROG 2010 – Verkehrsflächen im Privateigentum: Grundstückszufahrten 
Der jeweilig künftige Zufahrtsbereich zu den einzelnen Bauplätzen ist in seiner gesamten Breite in einer Tiefe 
von mind. 3,0 Meter, von baulichen Anlagen freizuhalten. Der jeweilig einzuhaltende Abstand ist ab der künftigen 
Grundstücksgrenze bzw. ab dem freizuhaltenden Streifen der Feuerwehraufstellfläche (gem. § 4 (2) Z.2b) des 
gegenständlichen Wortlautes) zu bemessen.  

 
(2) § 41 (2) Z.1 Stmk. ROG 2010 – Verkehrsflächen im Privateigentum: Festlegung der inneren Erschließung: 

Z.1 Die interne Verkehrserschließungsstraße ist gem. zeichnerischer Darstellung ausgehend von der 
äußeren Anbindung (gem. § 2 des gegenständlichen Wortlautes) bis an die östliche Grenze des 
Geltungsbereiches heranzuziehen. Die Ausgestaltung der Wendemöglichkeit am Ende der Ver-
kehrserschließungsstraße hat derart zu erfolgen, dass eine Wende für Kfz ermöglicht wird.  

 
Z.2 Die Ausführung der internen Verkehrserschließungsstraße hat gem. TRVB 134 F (Technische 

Richtlinien vorbeugender Brandschutz) zu erfolgen: 
 
a) Die Außenradien der Ein- und Ausfahrtstrompeten im Bereich der Zufahrt haben 
(gem. zeichnerischer Darstellung / Rechtsplan) zumindest 11 m zu betragen3. Beiderseits der 
Ausfahrtstrompeten ist gem. zeichnerischer Darstellung / Rechtsplan ein 2 m breiter Streifen 
von baulichen Anlagen und Sträuchern / Bäumen freizuhalten4. 
 
b) Im Bereich der Zufahrt zum bebaubaren Bereich Nr. 1 und Nr. 2 ist (gem. zeichneri-
scher Darstellung / Rechtsplan) eine Aufstellfläche für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Länge von 
mind. 11 m und einer Breite von mind. 5,5 m zu errichten. Beiderseits der Aufstellfläche ist gem. 
zeichnerischer Darstellung / Rechtsplan längs jeweils ein mind. 2 m breiter Streifen von bauli-
chen Anlagen und Sträuchern / Bäumen freizuhalten. 

 
c) Ausgehendend vom Anschlusspunkt der Ausfahrtstrompete hat die innere Ver-
kehrserschließungsstraße hinsichtlich ihrer Fahrfläche auf einer Länge von mind. 11 m eine 

 
3  In der zeichnerischen Darstellung / Rechtsplan wurden 11,5 m bemessen. 
4  Dies betrifft den Bauplatz des bebaubaren Bereiches Nr. 3. 
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Breite von mind. 5 m zu betragen.  
 

d) Ausgehend von der unter lit a) genannten Aufstellfläche für Feuerwehrfahrzeuge hat 
die innere Verkehrserschließungsstraße in südliche Richtung hinsichtlich ihrer Fahrfläche auf 
einer Länge von mind. 11 m eine Breite von mind. 5 m zu betragen.  

§ 5 Gestaltung von baulichen Anlagen, deren Lage, Gelände und Bepflanzung 

(1) § 41 (2) Z.6 Stmk. ROG 2010 – Höhenentwicklung der Gebäude: 
Es ist max. 1 oberirdisches Geschoß und ein ausgebautes Dachgeschoß zulässig. Die Errichtung eines Keller-
geschoßes gem. §4 Z.39 BauG 1995 ist zusätzlich zulässig. 
 

(2) § 41 (2) Z.7 Stmk. ROG 2010 – Lage der Gebäude / Stellung:  
Die in der zeichnerischen Darstellung / Rechtsplan verzeichneten künftigen Bauplatzeinteilungen betreffend 
das Grdst. Nr. 554, KG 61246 Wald, sind einzuhalten.  

 
(3) § 41 (2) Z.8 Stmk. ROG 2010 – Geländegestaltung: 

Z.1 Abgrabung des Geländes ist max. im Ausmaß von 1,5 m zulässig. Anschüttung ist max. im Aus-
maß von 0,5 m zulässig. 

 
Z.2 Geländeveränderungen sind ausschließlich als begrünte Böschung oder als zur Gänze begrünte 

Mauer zulässig. Großformatige Flussbausteine sind unzulässig. 
 

(4) § 41 (2) Z.8 Stmk. ROG 2010 – Pflanzgebot und lebende Zäune: 
Z.1 Sämtliche künftigen Bauplätze haben gem. zeichnerischer Darstellung (Rechtsplan) im Bereich 

der Zufahrten einen hochstämmigen Laubbaum mit einer Mindestpflanzhöhe von 3,5 m zu er-
richten. 

 
Z.2 Im Bereich der Einfahrt (gem. zeichnerischer Darstellung /Rechtsplan) ist ein hochstämmiger 

Laubbaum mit einer Mindestpflanzenhöhe von 3,5 Metern unter Berücksichtigung freizuhalten-
der Sichtwinkel, zu pflanzen.  

 
(5) § 41 (2) Z.9 Stmk. ROG 2010 – Gestaltung von Gebäuden und Anlagen: 

Z.1 Dächer von Hauptgebäuden5 sind ausschließlich als Satteldach mit einer Dachneigung zwi-
schen 30° und 45° zu decken. Für eingeschoßige Gebäudeteile ist zudem die Deckung mit Pult-
dach in flacherer Ausführung zulässig. 

 
Z.2 Für Nebengebäude und bauliche Anlagen ohne Gebäudeeigenschaft ist zusätzlich zur Deckung 

mit Satteldach die Deckung mit Flachdach zulässig.  
 
Z.3 Die Deckung von geneigten Dächern hat mit rötlichem oder rotbräunlichem, kleinteiligem Mate-

rial zu erfolgen. Flachdächer sind extensiv zu begrünen. 
 
Z.4 Glänzende Materialien sind als Fassadengestaltung nicht zulässig. 
 

 
5  Gebäude, welche nicht als Nebengebäude gem. § 4 Z.47 Stmk. BauG 1995 definierbar sind. 
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Z.5 Die Gestaltung von Fassaden hat mittels hellen Erdfarbtönen (Ausschluss von grellen Farbtö-
nen, leuchtendes Blau / Rot / Grün) oder mittels Holzverkleidung zu erfolgen. 

 
Z.6 Geländer sind ausschließlich als Stabgeländer in Holz oder Metall mit dunkler Farbgestaltung 

(gilt für Metall) zulässig. 
 

§ 6 Umweltschutz 

(1) § 41 (2) Z.10 Stmk. ROG 2010 – Oberflächenentwässerung: 
Z.1 Die Oberflächenwässer und Dachwässer sind gemäß vorliegender technischer Beschreibung der 

Oberflächenentwässerung6 oder einem an dessen Stelle tretenden Nachfolgegutachten ge-
trennt von sonstigen Abwässern zu sammeln, zu reinigen und zur Versickerung zu bringen.  
 
a) Die Regenwässer sind zu sammeln, gegebenenfalls zu reinigen (Flächen des Typs 
F2) und über unterirdische Leitungen in ein Versickerungsbecken auf dem Grdst. Nr. 549, KG 
61246 Wald, einzuleiten (sh.  zeichnerische Darstellung / Rechtsplan). Das Versickerungsbecken 
hat ein Volumen von mind. 325 m³7 aufzuweisen. 
 
b) An der nördlichen Grundstücksgrenze des gegenständlichen Grundstückes Nr. 554 
(gem. zeichnerischer Darstellung / Rechtsplan) sind Entwässerungsmulden auszubilden, welche 
über Einlaufschächte an die unter lit. a) genannten Leitungen anzuschließen sind. Die Einlauf-
schächte sind mit Schmutzfang herzustellen und einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen. 
 

Z.2 Als Regenereignis ist zumindest ein 30-minütiges, 30-jährliches Regenereignis heranzuziehen. 
Negative Auswirkungen auf Dritte sind hintanzuhalten. 

 
(2) § 41 (2) Z.10 Stmk. ROG 2010 – Meliorationsgebiet: 

Die im gegenständlichen Planungsgebiet liegenden Meliorationsleitungen zu erhalten oder ist eine der Funktion 
entsprechenden Alternative herzustellen. 

 

§ 7 Technische Infrastruktur 

(1) § 41 (2) Z.11 Stmk. ROG 2010 – Ver- und Entsorgung: 
Z.1 Versorgungsleitungen technischer Infrastruktur (Wasser, Kanal, Strom, Internet) sind unterir-

disch, im Bereich der gem. zeichnerischer Darstellung (Rechtsplan) festgelegten inneren Ver-
kehrserschließungsflächen bzw. Kombinationsflächen zu führen. 

 
Z.2 Die Wasserversorgung hat entsprechend der Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeinde-

wasserleitungsgesetzes, LGBl. Nr. 42/1971 idgF, § 9 „Wasserleitungsordnung“ durch Anschluss 
an die Ortswasserleitung zu erfolgen. 

 
Z.3 Die Abwasserbeseitigung hat entsprechend der Bestimmungen des Kanalgesetzes, LGBl. 

 
6  Verfasser:  ZT DI Hubert Mitteregger, Stand: 14.07.2023, GZ: 2306. 
7  Gem. vorliegender technischer Beschreibung der Oberflächenentwässerung entspricht dies einem 120-minütigen, 30-jährlichen Regener-

eignis. 
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Nr. 79/1988 idgF, gemäß § 4 „Anschlusszwang“ durch Anschluss an die Ortskanalisation zu er-
folgen. Es hat eine Prüfung durch einen Sachverständigen für das gegenständliche Fachgebiet 
zu erfolgen. 

 
Z.4 Alternativenergieanlagen sind ausschließlich auf Dächern anzubringen. Die Ausrichtung hat pa-

rallel zum Dachsaum (Draufsicht) bzw. zum Giebel zu erfolgen. 
 

(2) § 41 (2) Z.12 Stmk. ROG 2010 – Einfriedungen: 
Einfriedungen sind auf eine Höhe von max. 1,4 m zu beschränken und sind in luft- und lichtdurchlässiger Form 
auszuführen. Das Anbringen von Sichtschutzelementen ist mit Ausnahme einer Sichtschutzbespannung in grü-
ner Farbe unzulässig. 
 

§ 8 Rechtswirksamkeit 

Die Verordnung tritt nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat mit dem auf den Ablauf der Kundma-
chungsfrist (2 Wochen) folgenden Tag in Rechtswirksamkeit. 
 

 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Karl Bohnstingl 
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Bebauungsdichterahmen
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Verkehrsflächen
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Erläuterungsbericht 

1. Ausgangssituation - geplantes Vorhaben 
Das gegenständliche Planungsgebiet wurde bereits zur Neuerstellung des Flächenwidmungsplanes 1.00 als 
Bauland gewidmet mit dem Ziel zu einem späteren Zeitpunkt Wohneinheiten darauf zu errichten. Entsprechend 
dem Ortsgebiet soll eine weilerartige Bebauungsstruktur entstehen, die sich an eine private Erschließungs-
straße anreiht. Das Bebauungsplangebiet wird in acht Parzellen mit interner Erschließung aufgeteilt. Für jeden 
künftigen Bauplatz werden auch entsprechende Stellplätze vorgesehen.  
Die geregelte Verbringung der Oberflächenentwässerung erfolgt über ein benachbartes Grundstück südlich der 
Erschließungsstraße, welches im selben Eigentum, wie das gegenständliche Grundstück Nr. 554 zu liegen 
kommt. 
 

 
Abb 1  
Übersichtsplan, gem. Architekt Dipl.-Ing. Andreas Waclavic vom, 18.07.2023, unmaßstäblich. 

2. Zu den Festlegungen – Erläuterungen von Anforderungen und Auflagen 

2.1 Ad § 1 Flächenwidmung und Kataster 
2.1.1 Rechtsgrundlagen – Flächenwidmung und Zonierung: 

Die gegenständlichen Grundstücke Nr. 554, 543, 614, 550 und 551, alle KG 61246 Wald,8 sind gem. geltendem 
1. Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Stainz als Aufschließungsgebiet für Bauland – Dorfgebiet 
(DO(63)) mit einem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,4 festgelegt. 
 
Für das gegenständliche Gebiet wird gesondert im Flächenwidmungsplan ein Meliorationsgebiet ersichtlich 
gemacht.  
 

 
8  Die Grundstücke Nr. 543, 614, 550 und 551 sind mit ca. 400 m² aufgrund der vorgenommenen Vermessung gem. § 22 (2) Z.3 Stmk. BauG 

1995 (vgl. Vermessung vom 07.07.2022, GZ: 4329M/22, Verfasser: GEO4 ZT GmbH, vgl. Beilage Nr. 3.5), welche bereits Teil des aktuellen 
Katasterstandes ist, sind nunmehr Teil des Geltungsbereiches, da dieser durch die festgelegte Baulandzonierung gem. Flächenwidmungs-
plan Nr. 1.00 definiert ist und zum Zeitpunkt der Erstellung des Flächenwidmungsplan diese Anpassung noch nicht vorlag. 
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Abb 2  
Ausschnitt aus dem geltenden 1. Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Stainz, unmaßstäblich. 

Die Art der baulichen Nutzungen hat gemäß baugebietstypischem Verwendungszweck gemäß festgelegtem 
Baugebiet, Dorfgebiet, zu erfolgen. Gemäß § 30 (1) Z.7 Stmk. ROG 2010 sind Dorfgebiete Flächen, die für Bauten 
land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in verdichteter Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten außer-
halb einer land- und forstwirtschaftlichen Nutzung mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten und sonstige Nutzungen 
zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Dorfge-
bieten dienen und sich der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, soweit sie keine diesem Ge-
bietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen; 
 
Für das Planungsgebiet ist gem. Bebauungsplanzonierungsplan zum geltenden 1. Flächenwidmungsplan ein 
Bebauungsplan erforderlich. 
 

 
Abb 3  
Ausschnitt aus dem Bebauungsplanzonierungsplan zum geltenden 1. Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Stainz, unmaßstäblich. 

2.1.2 Kataster – Gegenständliche und angrenzende Grundstücke: 
Der gegenständliche Geltungsbereich bezieht sich auf das im Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 festgelegte Bau-
land (DO(63)), mit einem Flächenausmaß von 7.824  m² (gem. digitaler Vermessung) und liegt dem Flächen-
widmungsplan der Kataster mit Stand vom 11.04.2017 zugrunde.  

Gegenständliches Planungsgebiet; 
Grdst. Nr. 554, KG 61246 Wald  
(Zusammengelegt) 
 

Das als B63 festgelegte 
Zonierungsgebiet 



Marktgemeinde Stainz – Bebauungsplan „Grünbaumgartenweg [OT Wald ob Stainz]“ ANKO ZT GmbH 

Seite 10 von 17 

Aufgrund des nun aktualisierten Katasterstandes (DKM Grundlage vom 27.06.2023)9, sind nunmehr auch Teile 
der Grundstücke Nr. 543, 614, 550 und 551 vom gegenständlichen Bauland und somit auch vom Geltungsbe-
reich des gegenständlichen Bebauungsplangebietes betroffen.  
Allenfalls erforderliche Anpassungen im Sinne des nunmehr vorliegenden, angepassten Katasters haben über 
ein gesondertes FWP-Änderungsverfahren zu erfolgen. Für diese FWP-Änderung ist im geltenden ÖEK 1.00 (GZ: 
18 RE ST 007, Rechtskraft mit 23.11.2021) Deckung gegeben. 
 
Das Planungsgebiet grenzt südlich an die Gemeindestraße „Grünbaumgartenweg“ an und wird über diese 
Straße verkehrstechnisch erschlossen. 
Westlich angrenzend finden sich Grundstücke die bereits mit Wohnhäusern bebaut sind, in nördliche und östli-
che Richtung grenzen Flächen an, die bewaldet und begrünt sind. Weiters findet sich in östliche Richtung ein 
Hofensemble einiger kleinerer Gebäude. 
Das gegenständliche Planungsgebiet kommt im Ortsteil Wald ob Stainz zu liegen, welcher von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen (Freiland) dominiert und teilweise durch Wohnbebauung in einer dörflichen Struktur 
durchbrochen wird. 
 

 
Abb 4  
Ausschnitt aus dem digitalen Atlas Stmk., Erhebungsdatum: 15.01.2023. 

2.1.3 Teilbereiche: 
Im gegenständlichen Bebauungsplan wurde das gegenständliche Planungsgebiet in vier Teilbereiche unterteilt. 
Die Unterteilung erfolgte auf Basis der derzeitig vorherrschenden Nutzung (sh. Orthofoto, Abb 4) und unter Be-
rücksichtigung der vorliegenden Planung und angedachten Bauplatzeinteilung seitens des Konsenswerbers.  
 

• Die bebaubaren Bereiche, umschlossen von Baugrenzlinien, sind jene Bereiche, die für Bebauung vor-
gesehen sind und deshalb auch keiner baulichen Einschränkung unterliegen. Die bebaubaren Berei-
che wurden großzügig festgelegt und ist daher eine oberirdische Überschreitung der Baugrenzlinien 
nicht vorgesehen. 
Die Baugrenzlinien wurden unter Heranziehung der angedachten Bauplatzkonzeption und unter Be-
rücksichtigung der einzuhaltenden Abstände getroffen. Des Weiteren wurde berücksichtigt im Sinne 
eines weilerartigen Ortsgebietes keine durchgehenden Baufluchtlinien zu erzeugen und wurden daher 
die Baugrenzlinien teilweise zueinander versetzt.  

 
9  Der Kataster wurde im gegenständlichen Bereich durch die Grundlage der Vermessung GEO4 ZT GmbH, vgl. Beilage Nr. 3.5, abgeändert. 

Grdst. Nr. 554, KG 61246 Wald 
 

„Grünbaumgartenweg“ Schnittführung für Abb 5 
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• Die inneren Verkehrserschließungsflächen spiegeln die Fahrflächen für den privaten Verkehr wider. 

Es sind daher sonstige bauliche Anlagen ausgeschlossen. 
 

• Die Freiflächen sind möglichst als Grünflächen zu erhalten, jedoch sind gewisse bauliche Anlagen 
(Einfriedungen, kleinere Gartenhütten, Schwimmbecken bis zu 100 m³ Volumen, Gehwege, Spielge-
räte, Sitzgelegenheiten, Beleuchtungsanlagen und Anlagen für die Oberflächenentwässerung) zuläs-
sig, da der größte Anteil dieser Flächen auf private Gärten abfällt und diese auch individuell nutzbar 
sein sollen. 
 

• Kombinationsflächen sind Flächen, die an Verkehrserschließungsflächen angrenzen und den Platz für 
Rangierflächen, Stellplätze und sonstige Infrastrukturanlagen, welche mit dem Auto bzw. Fahrzeugen 
erreicht werden müssen, vorsehen. Auch hier sind bauliche Anlagen darüber hinaus wesentlich einge-
schränkt, da diese Flächen bei fehlender Verwendung als Grünfläche gestaltet werden sollen. 

 

2.2 Ad § 2 Erschließung und Verkehr 
2.2.1 Äußere Anbindung und interne (private) Erschließung: 

Die verkehrstechnische äußere Anbindung erfolgt aus südlicher Richtung über die bestehende öffentliche Ver-
kehrsfläche mit der Bezeichnung „Grünbaumgartenweg“.  
Ausgehend von der äußeren Anbindung erfolgt die interne (private) Erschließung, welche in diesem Fall dem 
Anrainerverkehr dient. Eine Abtretung dieser Fläche an das öffentliche Gut ist nicht vorgesehen, daher werden 
für deren Dimensionierung die Mindeststandards unter Berücksichtigung der Erschließbarkeit durch Einsatz-
fahrzeuge herangezogen (die Vorgaben hiezu wurden seitens des Verkehrsbüros Verkehrplus GmbH beige-
bracht (vgl. Beilage Nr. 3.4). 
Ausgehend von den Erschließungsflächen werden die einzelnen künftigen Bauplätze erschlossen. 
 

2.2.2 Regelungen zum ruhenden Verkehr: 
Im Bereich der Kombinationsflächen und/oder der bebaubaren Bereiche können Stellplätze für Kfz errichtet 
werden. Außerhalb dieser Bereiche sind keine Abstellflächen vorgesehen. Innerhalb der Kombinationsflächen 
sind die Stellplätze nicht zu überdachen, da mit den baulichen Anlagen von den internen Erschließungsflächen 
abgerückt werden soll, um einen breiteren, offeneren Straßenraum zu erzeugen. 
 

2.3 Ad § 2 Grünraumgestaltung 
Sämtliche Flächen, welche nicht bebaut oder versiegelt sind / werden, sind dauerhaft zu begrünen und zu er-
halten (dies gilt sinngemäß für sämtliche Flächen unabhängig ihrer Teilbereich-Zugehörigkeit gem. § 1 (4) des 
gegenständlichen Wortlautes iVm dem Rechtsplan). 
Hinsichtlich der Wahl der Bäume, Sträucher etc. wird gesondert festgelegt, dass Bepflanzungs- und Bestü-
ckungsmaßnahmen nur mit heimischen und standortgerechten Gewächsen durchzuführen sind.  
 
Das Land Steiermark gibt unter Berücksichtigung der Festlegungen im Stmk. Naturschutzgesetz 2017 nunmehr 
vor, dass nachfolgend aufgelistete Pflanzen auszuschließen sind:  

Weidenblatt-Akazie (Acacia saligna)  
Alligatorkraut (Alternanthera philoxeroides)  

 Seidenhaar-Buschklee (Lespedeza cuneata)  
Großblütiges Heusenkraut (Ludwigia grandiflora)  
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Blaustängelige Besensegge (Andropogon virgini-
cus)  
Kreuzstrauch (Baccharis halimifolia) 
Ballonrebe (Cardiospermum grandiflorum)  
Purpur-Pampasgras (Cortaderia jubata)  
Purpur-Veldtgras (Ehrharta calycina)  
Dickstielige Wasserhyazinthe (Eichhornia cras-
sipes)  
Mammutblatt (Gunnera tinctoria)  
Falscher Wasserfreund (Gymnocoronis spi-
lanthoides)  
Persischer Bärenklau (Heracleum persicum)  
Sosnowsky Bärenklau (Heracleum sosnowskyi)  
Großer Wassernabel (Hydrocotyle ranunculoi-
des)  

 

Flutendes Heusenkraut (Ludwigia peploides)  
Japanischer Kletterfarn (Lygodium japonicum)  
Gelbe Scheinkalla (Lysichiton americanus)  
Japanisches Stelzgras (Microstegium vimineum)  
Karottenkraut (Parthenium hysterophorus)  
Rotes Lampenputzergras (Pennisetum setaceum)  
Durchwachsener Knöterich (Persicaria perfoliata)  
Mesquitebaum (Prosopis juliflora)  
Kudzu (Pueraria lobata) 
Götterbaum 
Staudenknöterich-Arten 
Robinien-Arten 
Bambus 
Riesen-Bärenklau 
Kanadische- und Riesengoldrute 

 

2.4 Ad § 3 Bebauungsweise, Baumassen, deren Höhenentwicklung, Verteilung und Abstände, bauli-
che Ausnutzbarkeit 

2.4.1 Bebauungsweise: 
Auf Basis der vorhandenen Bebauung und unter Berücksichtigung der Baumasse wird die offene Bebauungs-
weise und die mögliche Kuppelung über Nebengebäude vorgeschrieben. 
Im Bereich des bebaubaren Bereiches könnte sich bei Erweiterung des Baulandes in östliche Richtung künftig 
auch eine Kuppelung über Nebengebäude ergeben. 
 

2.4.2 Höhenentwicklung: 
Die max. zulässige Gesamthöhe der Gebäude gem. § 4 Z.33 Stmk. BauG 1995 wird mit 9,0 m festgelegt. Einer-
seits sind in der näheren Umgebung Gebäude mit derselben Höhenentwicklung gegeben. Andererseits lässt 
diese Höhe sich anhand der Vorgaben (OSV Arch. Wurzrainer, vgl. Beilage Nr. 3.1) von einer Geschoßentwick-
lung von einem Erdgeschoß und einem ausgebautem Dachgeschoß und der Vorschreibung eines Satteldachs 
mit einer Neigung von 30° bis 45° sowie der möglichen Geländeaufschüttung von 0,5 m ableiten. 
 

2.4.3 Mindestabstand zu öffentlichen Verkehrsflächen:  
Die nächstgelegene öffentliche Verkehrsfläche ist der angrenzende „Grünbaumgartenweg“ betreffend das 
Grdst. Nr. 1414/9, KG 61246 Wald, über welchen der gegenständliche Bebauungsplan erschlossen wird. Die 
Mindestabstände gem. § 24 Stmk. LStvG 1964 werden hinsichtlich zulässiger Gebäude und Nebengebäude mit 
den getroffenen Festlegungen eingehalten. Für bauliche Anlagen (zB. Zaunanlagen) deren Lage zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht näher bestimmt wird, sind die o.g. Regelungen gem. § 24 leg. cit. im nachfolgenden Indi-
vidualverfahren heranzuziehen.  

 
2.4.4 Maß der baulichen Nutzung: 

Der Bebauungsdichterahmen wird entsprechend den Festlegungen im Flächenwidmungsplan mit 0,2-0,4 bei-
behalten. Der Bebauungsgrad wird mit 0,4 derart festgelegt, dass das Bebauungskonzept, wie geplant ermög-
lich wird. Der Grad der Bodenversiegelung wird im Sinne der Mindestvorgaben für Bebauungspläne des Stmk. 
ROG 2010, LGBl. Nr. 45/2022 ergänzt und gem. Orthofoto ebenfalls gebietstypisch und unter Berücksichtigung 
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der erschwerten Oberflächenentwässerung aufgrund der Bodenverhältnisse (vgl. Punkt 2.7.1) gering gehalten. 
 

2.5 Ad § 4 Verkehrsflächen 
2.5.1 Grundstückszufahrten: 

Im Bereich der Zufahrten der jeweiligen Bauplätze soll eine Fläche mit einer Tiefe von mind. 3,0 Metern von 
baulichen Anlagen freigehalten werden. Der jeweilige Abstand misst sich ab der künftigen Grundstücksgrenze 
oder im Bereich der Abstellfläche der Feuerwehr im Anschluss an die freizuhaltenden Streifen (letzteres betrifft 
die bebaubaren Bereiche Nr. 1, 2 und 4). Hintergrund dessen ist die vorsorgliche Flächenreservierung für Besu-
cher, da aufgrund der eng dimensionierten Verkehrserschließungsstraße nahezu kein Platz für Pkw im Straßen-
raum verbleibt und Gäste somit im Zufahrtsbereich der einzelnen Bauplätze (parallel) parken können. 
 

2.5.2 Festlegung der inneren Erschließung: 
Die interne Verkehrserschließungsstraße wird vom Süden (von der Äußeren Anbindung aus) kommend in nörd-
liche Richtung und anschließend östliche Richtung geführt. Die gegenständliche innere Verkehrserschließungs-
straße soll künftig im Privateigentum verbleiben und bedarf es somit keiner Vorschrift der für öffentliches Gut 
üblichen Straßenbreiten. Dennoch sind Mindeststandards für die Ausgestaltung der Zufahrt vorzugeben, die 
sich aus der Befahrbarkeit mit Einsatzfahrzeugen ergeben: 
Im Bereich der Kurve wird eine Aufstellfläche gem. TRVB 134 F für Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen. Beiderseits 
der Längsseiten der Aufstellfläche sind 2-Meter-Streifen von baulichen Anlagen und Bepflanzung (Hecke / 
Bäume) freizuhalten, selbst wenn diese bereits Teil von Privatgrundstücken sind. Bis zur Aufstellfläche hat über-
dies die Zufahrtsstraße teilweise 5,0 Meter aufzuweisen (dies 11 Meter gemessen ab der Aufstellfläche und 11 
Meter gemessen ab der Einmündung der Ausfahrtstrompete, vgl. hiezu Beilage Nr. 3.4). Die Außenradien der 
Ausfahrtstrompeten sind ebenso zumindest mit einem 11-Meter-Radius vorzusehen (in der Zeichnung wurden 
sie mit 11,5 m berücksichtigt). 
Ergänzend wird an dieser Stelle erwähnt, dass die Wässer der Straße gesammelt und abgeleitet werden sollen. 
Alternativ wäre auch möglich, für die Ausführung der Straße eine wasserdurchlässige Oberfläche zu verwenden 
(z.B. TTE® Pflaster 2). 
 
Am Ende der Erschließungsstraße bedarf es einer Wendemöglichkeit für Kfz. In der zeichnerischen Darstellung 
wurde der entsprechende Wendehammer (hier für kleine LKW) dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die vorgesehene Dimensionierung der Straße und die fehlende Wendemöglichkeit für größere Fahrzeuge eine 
Durchfahrt für Sonderfahrzeuge (inkl. Schneeräumung / Müll) bis ans Ende der Straße nicht zulässt. 
 

2.6 Ad § 5 Gestaltung von baulichen Anlagen, deren Lage Gelände und Bepflanzung 
2.6.1 Höhenentwicklung der Gebäude: 

Entsprechend der Vorgaben des OSV Arch. Wurzrainer (vgl. Beilage Nr. 3.1) sind max. 1 oberirdisches Geschoß 
und ein ausgebautes Dachgeschoß zulässig, da diese Bauweise als ortsüblich einzustufen ist. Die zusätzliche 
Errichtung eines Kellergeschoßes gem. §4 Z.39 BauG 1995 wird aufgrund der gegebenen Hanglage als zulässig 
erachtet. 
 

2.6.2 Lage der Gebäude / Stellung:  
Die in der zeichnerischen Darstellung / Rechtsplan verzeichneten künftigen Bauplätze sind einzuhalten. Die 
Teilung der Grundstücke ist jedoch nicht als verpflichtend anzusehen. 
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2.6.3 Geländegestaltung: 
Aufgrund der starken Höhendifferenz von Nord nach Süd von ca. 8,5 m, ist eine Geländeabtragung von bis zu 
1,5 m zulässig (Begradigung). Eine Anschüttung des Geländes ist max. im Ausmaß von 0,5 m zulässig, damit 
keine negativen Auswirkungen auf Nachbarn (Ausblick / Oberflächenentwässerung) entstehen. 
Geländeveränderungen sind ausschließlich als begrünte Böschung oder als zur Gänze begrünte Mauer zulässig. 
Großformatige Flussbausteine sind, selbst wenn diese begrünt werden, unzulässig. Dies damit sich die Gelän-
deveränderungen möglichst in die Natur eingliedern und nicht künstlich oder technoid in Erscheinung treten. 
 

 
Abb 5  
Geländeschnitt durch das gegenständliche Gebiet bis zum Anschluss angrenzender Grundstücke, Ausschnitt aus dem Digitalen Atlas 
Steiermark, Erhebungsdatum: 01.02.2024. 

Es werden im beigelegten Gutachten von Dr. Prodinger (vgl. Beilage Nr. 3.2) weitere Aussagen zur Geländever-
änderung getroffen, die jedoch aufgrund der unkonkreten Angaben nicht in den Wortlaut mitaufgenommen 
werden: Es wird darauf hingewiesen, dass bei Abtragen des Mutterbodens und darunterliegender Schichten, 
u.A. zur Einebnung einer Fläche in den Hangbereichen, eine stufenförmige Profilierung des Untergrundes dien-
lich wäre.  
 

2.6.4 Pflanzgebot und lebende Zäune: 
Im gesamten Planungsgebiet ist die Errichtung von hochstämmigen, heimischen Laubbäumen mit einer Min-
destpflanzhöhe von 3,5 m vorgeschrieben (dies gem. Aussagen des OSV Arch. Wurzrainer, gem. Beilage Nr. 
3.1).  Dabei ist im Bereich der jeweiligen Zufahrten sowie im Bereich der Einfahrt zum Bebauungsplangebiet 
jeweils ein Baum zu errichten. Es ist jedenfalls, unter Berücksichtigung der Entwicklung des Wuchses, auf die 
notwendigen Sichträume zu achten, insbesondere bei der Zufahrt zur öffentlichen Verkehrserschließungsan-
lage. 
Seitens des Ortsbildsachverständigen wird auch angeregt im Bereich der Zufahrt zum Gebiet eine Parkbank zur 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität zu errichten.  
 

2.6.5 Gestaltung von Gebäuden und Anlagen: Vorbild der Festlegungen: Aussagen gem. OSV Arch. DI Wurzrainer (vgl. 
Beilage Nr. 3.1): 
Dächer von Hauptgebäuden10 sind mit einem Satteldach und einer Dachneigung zwischen 30° bis 45° zu de-
cken. Das Satteldach in dieser Form gilt als ortstypisch und soll dieses Ortsbild aufrecht erhalten werden.  
 
Eingeschoßige Gebäudeteile können alternativ mit einem Pultdach gedeckt werden. Explizit werden hier Ge-
bäudeteile genannt, dies schließt die Möglichkeit der Deckung eines eingeschoßigen Hauptgebäudes mit Pult-
dach aus. 
Ebenso ist für Nebengebäude und bauliche Anlagen ohne Gebäudeeigenschaft zusätzlich zum Satteldach die 
Deckung mit einem Pultdach oder Flachdach zulässig.  
Hintergrund dieser Festlegungen ist, dass bauliche Anlagen und Gebäudeteile (gegenüber dem Dach des Haupt-
gebäudes) als untergeordnet in Erscheinung treten und daher nicht maßgeblich prägend für das Gesamtbild 
sind.  

 
10  Gebäude, welche nicht als Nebengebäude gem. § 4 Z.47 Stmk. BauG 1995 definierbar sind. 

„Grünbaumgartenweg“ 
ca. 381,1 müA Geltungsbereich 

ca. 389,6 müA 
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Geneigte Dächer sind in rötlicher oder rotbräunlicher Farbgebung zu decken, wie dies in der Umgebung typisch 
ist. Flachdächer sind extensiv zu begrünen, dies im Sinne der Ökologie und der verbesserten Entwässerung. 
Glänzende Materialien werden als Fassadengestaltung ausgeschlossen, dies da die Reflexion von Fassaden 
nicht gebietstypisch und daher als fremdartig einzustufen ist. Des Weiteren wird für die Farbgebung von Fas-
saden die Wahl von hellen Erdfarbtönen bzw. Holzverkleidungen vorgegeben, damit sich das Gebäude neutral 
in die gebaute Umgebung einfügt. Weiters gilt für Geländer, dass diese ausschließlich als Stabgeländer in Holz 
oder Metall (dunkle Farbgestaltung bei Metall) zulässig sind. 
 

2.7 Ad § 6 Umweltschutz 
2.7.1 Oberflächenentwässerung: 

Das gegenständliche Gebiet wird gem. eBod 2, der online digitalen Bodenkarte, wie folgt aufgebaut:  
Lehmiger Sand bzw. sandiger Lehm, stellenweise auch Lehm bis in eine Tiefe von ca. 1 m. Die Durchlässigkeit 
wird mit mäßig angegeben.  
 

 
Abb 1  
Ausschnitt aus dem ebod 2, Durchlässigkeit., Erhebungsdatum: 30.01.2024, unmaßstäblich. 

Für das gegenständliche Gebiet liegt ein geotechnisches Gutachten von DI Dr.techn. Prodinger (vgl. Beilage Nr. 
3.2) vor. Es wurden im Zuge der Erstellung Probeschurfe Vorort vorgenommen. Das vorgefundene Erdreich 
setzt sich aus schluffig-feinsandigen Kornfraktionen, welche steife bis halbfeste Konsistenzen erschließen, zu-
sammen.   
 
Für das gegenständliche Gebiet sind die Oberflächenwässer und Dachwässer gem. dem vorliegenden Oberflä-
chenentwässerungskonzept11 oder an dessen Stelle tretenden Nachfolgegutachten zu sammeln, zu reinigen 
und zur Versickerung zu bringen. Da aufgrund der Untergrundverhältnisse eine Versickerung auf Eigengrund 
kaum möglich sind, sollen die Wässer mit einem neu zu errichtenden Regenwasserkanal gesammelt werden 
und mittels eines Versickerungsbeckens auf dem Grdst. 549, KG Wald, verbracht werden. Dieses muss unter 
Heranziehung eines Regenereignisses von zumindest 30 Minuten (Starkregen) ein Speichervolumen von mind. 
325 m³12 für die vorgesehenen versiegelten Flächen (derzeitig vorliegendes Bebauungskonzept) aufweisen.  
Das Versickerungsbecken soll am benachbarten Grund (mit demselben Eigentümer wie das gegenständliche 
Grundstück Nr. 554) mit einer Länge von 28,0 m, einer Breite von 16,5 m und einer Tiefe von 0,8 m ausgeführt 
werden. Das Volumen reicht zur Entwässerung der versiegelten Flächen aus, sodass ein Überlauf unter 

 
11  Verfasser:  ZT Mitteregger, Stand: 14.07.2023, GZ: 2306, vgl. Beilage Nr. 3.3. 
12  Gem. vorliegender technischer Beschreibung der Oberflächenentwässerung entspricht dies einem 120-minütigen, 30-jährlichen Regener-

eignis. 

Durchlässigkeit: 
mäßig (grün) 
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Heranziehung des o.g. Regenereignisses grundsätzlich nicht notwendig ist. Am Beckenboden der Versicke-
rungsanlage sind 3 Sickerschlitze mit einer Breite von jeweils 80 cm zu errichten, welche bis zum sickerfähigen 
Boden reichen. 
 
Aufgrund der gegebenen Hanglage, welche in nördliche Richtung (außerhalb des Geltungsbereiches) an Stei-
gung zunimmt, ist mit Hangwässern zu rechnen. Es ist vorgesehen, mittels Entwässerungsmulden an der nörd-
lichen Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. 554 vor auftretenden Wässern zu schützen. Die Mulden ent-
wässern ebenso in den neu zu errichtenden Regenwasserkanal. Eine Bemessung ist grundsätzlich nicht mög-
lich, ohne Beanstandung weiterer Untersuchungen, jedoch ist gegebenenfalls das Volumen des Retentionsbe-
ckens diesbezüglich noch anzupassen. 
 

2.7.2 Meliorationsgebiet: 
Gem. vorliegendem geotechnischen Gutachten (vgl. Beilage Nr. 3.2) ist am gegenständlichen Grundstück Nr. 
554 eine Melioration aus den 1970ern vorhanden. Der im Gutachten beigelegte Plan zeigt den Fallstrang und 
die zugehörigen Seitenstränge bis 50 m (sh. auch zeichnerische Darstellung). Der Einbezug der Fläche wird mit 
80 a  (entspricht ca. 8.000 m²) angegeben, wobei anhand der Größe und der Lage der Leitungen davon auszu-
gehen ist, dass die Entwässerung des Grundstückes Nr. 554 mit ca. 7500 m² Ziel der Verlegung war. Weitere 
Informationen hiezu finden sich nicht und wurden im Zuge der Schürfe für das o.g. Gutachten auch keine Ma-
terialien vorgefunden, die der Melioration zuzuordnen wären.  
Aus diesem Grund werden keine weiteren Festlegungen hiezu getroffen, außer dass die Leitungen bei Kontakt 
zu erhalten sind bzw. eine der Funktion entsprechenden Alternative herzustellen ist. 
 

2.8 Ad § 7 Technische Infrastruktur 
2.8.1 Ver- und Entsorgung: 

Versorgungsleitungen technischer Infrastruktur (Wasser, Kanal, Strom, Internet) sind unterirdisch, im Bereich 
der gem. zeichnerischer Darstellung (Rechtsplan) festgelegten inneren Verkehrserschließungsflächen bzw. 
Kombinationsflächen zu führen. Dies, damit die entsprechenden Leitungen auch für eine sachgemäße Wartung 
gut zugänglich bleiben und bei Bedarf auch ausgetauscht werden können.  
Die Wasserversorgung hat entsprechend der Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeindewasserleitungs-
gesetzes, LGBl. Nr. 42/1971 idgF, § 9 „Wasserleitungsordnung“ durch Anschluss an die Ortswasserleitung zu 
erfolgen. 
Die Abwasserbeseitigung hat entsprechend der Bestimmungen des Kanalgesetzes, LGBl. Nr. 79/1988 idgF, ge-
mäß § 4 „Anschlusszwang“ durch Anschluss an die Ortskanalisation zu erfolgen.  
 
Alternativenergieanlagen sind ausschließlich auf Dächern anzubringen. Die Ausrichtung hat parallel zum Dach-
saum (Draufsicht) bzw. zum Giebel zu erfolgen und sind die PV-Anlagen möglichst gesammelt, als eine Fläche 
anzubringen, damit durch das auffällige Aussehen der technoiden Platten keine „Verunruhigung“ des Ortsbildes 
und somit kein negativer Einfluss darauf entsteht. 

 
2.8.2 Einfriedungen: 

Einfriedungen sind gem. den Vorgaben des OSV Arch. DI Wurzrainer (vgl. Beilage Nr. 3.1) auf eine Höhe von 
max. 1,4 m zu beschränken und in luft- und lichtdurchlässiger Form auszuführen. Das Anbringen von Sicht-
schutzelementen ist mit Ausnahme einer Sichtschutzbespannung in grüner Farbe unzulässig.   
Diese Vorgaben sind gelten nicht für die Bepflanzung mit Hecken.  
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3. Beilagen
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3.2 Geotechnisches Gutachten von DI Dr.techn. Prodinger, Datum: 08.04.2019. 
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3.3 Oberflächenentwässerung, Verfasser: ZT DI Hubert Mitteregger, Stand: 17.07.2023, GZ: 
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Anko ZT GmbH

Von: Christoph Vodeb <christoph.vodeb@verkehrplus.at>

Gesendet: Montag, 15. Jänner 2024 12:37

An: Anna Gruber

Cc: Markus Frewein; Sandrina Schoeller

Betreff: AW: Verifizierung Verkehrserschließung Bebauungsplan NIWA Stainz

Anlagen: OIB-richtlinie_2_12.04.19_0.pdf; TRVB134F_2017-07-01.pdf

Sehr geehrte Frau Gruber, 

 

hier ist wohl u.a. die Brandbekämpfung ausschlaggebend und diese ist in OIB-Richtlinie 2 geregelt (siehe 

Anhang): 

 „Gebäude müssen grundsätzlich zur Brandbekämpfung zugänglich sein.“ 

 „Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1, 2 und 3 ist eine ausreichende Zugänglichkeit jedenfalls dann 

gegeben, wenn der am weitesten entfernte Gebäudezugang, der für die Erschließung notwendig ist, in 

einer Entfernung von höchstens 80 m Gehweglänge von der Aufstellfläche für die Feuerwehrfahrzeuge 

liegt.“ 

 „Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sind hinsichtlich der Entfernung der Aufstellfläche vom 

Gebäude die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr zu berücksichtigen.“ 

 

Die geplanten Gebäude fallen in die Gebäudeklasse 1, 2 oder 3, deswegen ist die o.g. Gehweglänge von max. 

80m von der Aufstellfläche anzusetzen. D.h. eine Aufstellfläche auf der Gemeindestraße ist nicht möglich, da 

die maximale Gehweglänge nicht eingehalten werden kann. Die geplante Zufahrtsstraße hat nämlich eine 

Gesamtlänge von ca. 120m. 

 

Eine Feuerwehr-Zufahrt ist also vorzusehen, weswegen die TRVB 134 F zu beachten ist (Stand 2017 befindet 

sich im Anhang, es gibt eine neuere mit Stand 2018): 

 „Feuerwehr-Zufahrten müssen grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsflächen nach mindestens zwei 

Seiten in Verbindung stehen (Durchfahrtsmöglichkeit; keine Bildung von Sackgassen). Ist dies nicht 

möglich, so ist eine Umfahrungsmöglichkeit oder eine Wendefläche vorzusehen.“ 

 Ausnahme: „In begründeten Ausnahmefällen können geradlinig geführte Feuerwehr-Zufahrten mit 

einer Länge von höchstens 80m als Sackgasse akzeptiert werden.“ 

 „Im Falle einer Wendefläche muss diese eine Abmessung von mindestens 15m x 15m aufweisen, und 

es muss im Verlauf der Zufahrt das aneinander Vorbeifahren von zwei Feuerwehrfahrzeugen 

(Mindestbreite 6m) möglich sein.“ 

 „Geradlinig geführte Feuerwehr-Zufahrten müssen eine Breite von mindestens 3,5m und 

Durchfahrten an jeder Stelle eine lichte Höhe von mind. 4,0m aufweisen.“ 

 „Werden die Feuerwehr-Zufahrten oder Durchfahrten nicht geradlinig geführt, so muss ihre Breite den 

in der Tabelle angegebenen Mindestwerten entsprechen.“ 

 

 
 

 „Die Breite laut Tabelle muss 11m vor der Kurve beginnen. Der Außenradius darf an keiner Stelle 11m 

unterschreiten.“ 

 „Auch zum Einbiegen von der öffentlichen Verkehrsfläche (Fahrbahnmitte) in die Feuerwehr-Zufahrt, 

muss ein Außenradius von mind. 11,0m vorhanden sein.“ 
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 Die Aufstellfläche ist in der TRVB 134 F geregelt. 

 

Vorschlag: Den Zufahrtsbereich und die Zufahrtsstraße bis zur Kurve lt. TRVB 134 F ausführen, dann wird ein 

Aufstellbereich für die Feuerwehr vorgesehen (Sackgasse lt. TRVB 134 F). Von diesem Aufstellbereich beträgt 

die Gehweglänge bis zum weitesten entfernten Gebäudezugang weniger als 80m und die Sackgasse für die 

Feuerwehr hat auch weniger als 80m. Der Rest der Zufahrtsstraße ist lt. vorgeschlagenem Querschnitt 

möglich. 

 

Anm.: Es wäre auch möglich die Zufahrtsstraße sickerfähig auszuführen, wodurch die Rasenmulde entfallen 

könnte. Ein System dafür hat die Firma TTE entwickelt (https://www.tte.at/siedlungsstrassen/). Durch dieses 

System bleibt die Versickerungsfähigkeit und die Reinigungs- und Filterfunktion erhalten und Kanalisation bzw. 

Retentionsflächen können entfallen. Bauweise 2 ist zB für Feuerwehr-Zufahrten ausgelegt 

(https://www.tte.at/parkride-oberoesterreich-parksystem/). 

 

Freundliche Grüße 

Christoph Vodeb 
 

 

 
verkehrplus 
Prognose, Planung und Strategieberatung GmbH 
Christoph Vodeb, MSc 
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#gerneperDu 

Elisabethinergasse 27a 
A-8020 Graz 

Tel.: +43 / 316 / 908 707 0 
mobil: +43 / 316 / 908 707 708 
Fax: +43 / 316 / 908 707 99 

christoph.vodeb@verkehrplus.at 
www.verkehrplus.at 
 
UID: ATU 618 799 25 

Firmenbuch: FN 265022p 

Gerichtsstand Graz 

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dr.techn. Ulrich Bergmann, Dipl.-Ing. Dr.techn. Markus Frewein 
 

Diese E-Mail sowie sämtliche mit ihr übertragenen Dateien enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen, 

welche lediglich für den/die Adressaten bestimmt sind. Sollten Sie nicht der/die vorgesehene EmpfängerIn sein, ist Ihnen der 

Gebrauch, die Verbreitung oder Vervielfältigung der darin erhaltenen Informationen nicht gestattet. In diesem Fall benachrichtigen 

Sie den/die AbsenderIn bitte umgehend per E-Mail und vernichten Sie die Originalnachricht einschließlich etwaiger Kopien 

und angehängter Dateien. Unsere Datenschutzerklärung ist unter www.verkehrplus.at/impressum/ öffentlich einsehbar. Vielen Dank. 
 

The information contained in and accompanying this communication may be confidential, subject to legal privilege, or otherwise 

protected from disclosure, and is intended solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient of 

this communication, please delete and destroy all copies in your possession, notify the sender that you have received this communication 

in error, and note that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, this communication 

is expressly prohibited. Our privacy policy is publicly available at www.verkehrplus.at/impressum/ . Thank you. 
 

Von: Markus Frewein <Markus.Frewein@verkehrplus.at>  

Gesendet: Freitag, 12. Jänner 2024 10:26 
An: Christoph Vodeb <christoph.vodeb@verkehrplus.at> 

Betreff: WG: Verifizierung Verkehrserschließung Bebauungsplan NIWA Stainz 

 

Bitte schaue dir das an, danke mk 

 

Von: Anna Gruber <gruber@anko.at>  

Gesendet: Mittwoch, 10. Jänner 2024 11:31 

An: Markus Frewein <Markus.Frewein@verkehrplus.at> 

Cc: Sandrina Schoeller <sandrina.schoeller@stainz.gv.at> 

Betreff: Verifizierung Verkehrserschließung Bebauungsplan NIWA Stainz 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Frewein,  

lieber Markus, 

 

zuallererst wünsche ich dir ein gutes, neues, UNFALLFREIES Jahr. ��� 

 

Ich habe überdies auch eine Bitte. 

Für einen Bebauungsplan in Stainz liegt ein Baukonzept vor, welches relativ schlanke Straßen (interne Erschließung) 

vorsieht. 

Gem. Aussagen in der heutigen Besprechung ist eine Übernahme in das ÖGut nicht geplant. 
Dennoch bitten wir dich /euch iA der Gemeinde kurz zu bestätigen, dass die Erschließung (Zufahrten, Straßenbreite, 

Kurven) wie vorgesehen, so möglich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Anna Gruber 

________________________________________________________________________________________ 

DIin Anna Gruber  
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Standortentwicklung – Raumplanung – Immissionsbeurteilung – Gutachten  

Mariahilferstraße 20 

8020 Graz 

Telefon: 

Mobil: 

0316 2070 08 – 5 

0664 8897 086 – 5 

Allgemeine E-Mails:  gruber@anko.at  

Projektbezogene E-Mails:   projekte@anko.at  

Website:         www.anko.at 

UID-Nr.:   ATU72954957 

FB-Nr.:   FN 483704 f  

Gerichtsstand:  Graz 

Falls Sie nicht der vorgesehene Adressat oder dessen Vertreter sind, bitten wir Sie, sich umgehend mit dem Absender der E-Mail in 

Verbindung zu setzen. 
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3.5 Vermessung seitens GEO4ZT GmbH, Vermessung: 07.07.2022, Plandatum: 13.12.2022, 
GZ: 4329M/22. 
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 RD … Rundungsdifferenz in m² Ro … Restfläche von o 401 … Weingärten 801 ff … Sonstige
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                     Seite:  

Typ - Punkttyp

Kl. - Klassifizierung

Ind. - Indikator:

Kz. - Kennzeichnung des Grenzpunktes: 

GFN - Geschäftsfallnummer

Bem. - Bemerkung

 025…Grenzpunkt indirekt gekennzeichnet, 131…Zeichen im Fels, 132…Marke, 133…Marke aus Kunststoff, 134...Marke aus Metall, 

 135…Eisenrohr,  136…Nagel, 137…Bolzen, 138…Hausecke, 139…Mauerecke, 140…Zaunsäule, 141…Randstein, Bordsteinkante

 Verzeichnis der Abkürzungen:

GZ

Vermessungsamt:

Gerichtsbezirk:

KG Name:

KG Nummer:

 a…geändert, l…gelöscht, n…neu, p…überprüft, t…transformiert, u…übernommen

 G…Punkt des Grenzkatasters, E…Punkt an das Festpunktfeld angeschlossen, T…technischer Punkt (transformiert),

 V…verhandelter und verbindlich festgelegter Punkt, B…in seiner Lage durch Bodenbewegung veränderter Punkt,

 R…Punkt des Grenzkatasters im Berichtigungsverfahren gem. § 13 VermG

 009…Grenzstein behauen oder geformt, 010…Grenzstein unbehauen, 020…Grenzpunkt nicht gekennzeichnet, 

FP…Festpunkt, MP…Messpunkt, GP…Grenzpunkt, SO…Sonstige
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Anschluss an das Festpunktfeld 
 

Transformation 

  
2 - Stufen Datumstransformation  
Verwendeter Referenzdienst:  APOS 
 
Stufe 1: 7-Parameter Transformation Helmert 3D 
Globale Parameter: 
Drehpunkt im alten System (X, Y, Z) (m) 0.000 0.000 0.000 
Verschiebung (X, Y, Z) (m) -577.326 -90.129 -463.919 
Drehung (X, Y, Z) (cc) 15.86 4.55 16.35 
Maßstab (ppm) -2.4232 
 
Stufe 2: lokale Transformation Helmert 2d 
Berechnete Parameter: 
Drehpunkt -83574.242 196890.994 
Verschiebung (Y, X) (m) 0.602 -0.316  
Drehung (cc) -0.61  
Maßstab (ppm) 15.75  
 

 Punkte Code  X [m] Y [m] Z [m]  
    Y [m] X [m]  Kl.2D[cm] dy [cm] dx [cm]  
 133-189A1 00  4212342.738 1146173.906 4635137.094  2D  Zwangspunkt 1 Alt 

 133-189A1 00  -84614.353 197130.910  0.9 -0.4 -0.8  Neu 

 
 229-189A1 00  4212360.060 1146972.497 4634850.592  2D  Zwangspunkt 2 Alt 

 229-189A1 00  -83853.501 196759.020  1.3 -0.4 1.3  Neu 

 
 230-189A1 00  4211813.000 1147135.774 4635366.579  2D  Zwangspunkt 3 Alt 

  230-189A1 00  -83542.294 197461.360  1.1 1.0 -0.4  Neu 

 
 71-189A1 00  4211949.276 1147918.423 4635024.152  2D  Zwangspunkt 4 Alt 

 71-189A1 00  -82829.758 196971.160  0.3 -0.3 0.2  Neu 

 
 61228-2A1 00  4212563.003 1147892.048 4634415.935  2D  Zwangspunkt 5 Alt 

 61228-2A1 00  -83028.290 196130.940  0.3 0.0 -0.3  Neu 
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